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Datum Gremium Zuständigkeit 
18.04.2018 Verwaltungsausschuss Vorberatung 
18.04.2018 Gemeinderat Berge Entscheidung 
 
Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Gemeinde Berge - Anpassung an 
die digitale Ratsarbeit 
 
In der Sitzung des Rates vom 13.12.2017 wurde einstimmig beschlossen, dass sich die Ge-
meinde Berge an der Umsetzung für die digitale Ratsarbeit beteiligt und forciert, diese noch im 
Jahr 2018 umzusetzen. 
 
Für die Wahlperiode 2016-2021 stehe es jedem Ratsmitglied frei zu wählen, ob die bisherige 
Übermittlung (Papierform und Postweg) bestehen bleiben soll. Ansonsten sollte jedes Ratsmit-
glied einen Zuschuss in Höhe von 500 € erhalten, damit die Beschaffung der entsprechenden 
Hardware eigenständig erfolgen und diese gegebenenfalls auch privat genutzt werden kann. 
Durch die Samtgemeinde Fürstenau sollte eine Empfehlung für geeignete Geräte erfolgen. 
 
Von Seiten der Samtgemeinde Fürstenau sollten ferner die (notwendigen) technischen Voraus-
setzungen (Einkauf Software etc.) geschaffen werden, damit sowohl ein „offline“ Arbeiten 
(Download der Sitzungsunterlagen etc.) als auch die Einsichtnahme von Dokumenten in den 
Sitzungen (Einrichtung Hardware für den Download per WLAN etc.) möglich ist. Ebenso muss 
eine Schulung über die Nutzung der Programme und der entsprechenden Möglichkeiten für die 
Ratsmitglieder angeboten werden. Die Samtgemeinde Fürstenau ist über diesen Beschluss 
informiert worden. 
 
Nunmehr haben bereits Gespräche und notwendige Absprachen zwischen den Gemeinden, 
Betreibern und den politischen Trägern stattgefunden. Insgesamt muss für eine entsprechende 
Nutzung und Umsetzung der digitalen Ratsarbeit die Geschäftsordnung des Rates, des Verwal-
tungsausschusses und der Ausschüsse der Gemeinde Berge angepasst werden. Eine Anpas-
sung hat auch vor dem Hintergrund der teilweise geänderten Vorschriften des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu erfolgen.  
 
Der Beschlussvorlage ist ein Entwurf der zu beschließenden Geschäftsordnung und zum Ver-
gleich die bereits in 2017 verabschiedete Geschäftsordnung der Stadt Fürstenau beigefügt 
worden. Beide Geschäftsordnungen beruhen auf einem entsprechenden Musterentwurf des 
Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. 
 
Zum Vergleich und zur Arbeitserleichterung ist die bisherige Geschäftsordnung des Rates und 
der Ausschüsse der Gemeinde Berge mit handschriftlichen Anmerkungen als Anlage beigefügt. 
Nach Beschlussfassung in der konstituierenden Sitzung des Rates vom 09.11.2016 bleibt die 
bisherige Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Gemeinde Berge vom 
21.03.2012 bis zur Beschlussfassung über die Neufassung unverändert bestehen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
- ohne Beschlussvorschlag - 
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(Brandt) 
Bürgermeister 
 
Anlagen 
 

- Geschäftsordnung für die digitale Ratsarbeit in der Gemeinde Berge (Entwurf) 
- Geschäftsordnung der Stadt Fürstenau (2017) 
- bisherige Geschäftsordnung der Gemeinde Berge vom 21.03.2012 
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